
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Fahrradkurs der Malteser - kurzfristig wieder Anmeldungen möglich 
Am 08. August startete der Fahrradkurs der Malteser Integrationslotsen. Nachdem einzelne 
TeilnehmerInnen trotz Anmeldung nicht am Kursstart teilgenommen haben, sind jetzt noch 
einmal Plätze frei für Kurzentschlossene. Kursort ist der Innenhof der Malteser in der 
Mainaustraße 45 in Würzburg (Zellerau). Fahrräder werden für den Kurs zur Verfügung 
gestellt und können bei regelmäßiger Teilnahme und erfolgreichem Abschluss behalten 
werden. Verbindliche Anmeldungen richten Sie gerne an fluechtlingshilfe-
unterfranken@malteser.org. Alle weiteren Informationen zum Kurs finden Sie auch 
zusammengefasst im angehängten PDF (Wü - Radfahrkurs).  

  
 

2. Computerkurs der Malteser ab 05. September 2017 in Würzburg 
Ohne Kenntnisse am Computer und mit den gängigen Programmen ist es heute schwierig, 
einen Job oder eine Wohnung zu finden, Themen zu recherchieren oder in Kontakt zu 
bleiben. Die Malteser Integrationslotsen bieten daher im September einen achtteiligen 
Computerkurs für Geflüchtete an, in dem die Grundlagen von Microsoft Office (Word und 
Excel) vermittelt werden. JedeR TeilnehmerIn bekommt am Ende ein Teilnahmezertifikat 
und einen USB-Stick mit allen erstellten Dateien. Kursort sind die Räume der Malteser in der 
Mainaustraße 45 in Würzburg (Zellerau). Teilnahmevoraussetzung sind Deutschkenntnisse 
auf Level A1. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte können sich bis spätestens 27. 
August unter Angabe von Name, Handynummer und ihrer individuellen Deutsch- und 
Computerkenntnisse unter fluechtlingshilfe-unterfranken@malteser.org anmelden. Alle 
Informationen zum Kurs finden Sie gebündelt auch in der angehängten PDF (Wü - 
Computerkurs Herbst 17).  

  
 

3. Beratungsmaterialien der Kanzlei Haubner / Schank zu aktuellen Asylthemen  
Unter http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/beratungshilfen-kanzlei-haubner-schank.html hat 
der Bayerische Flüchtlingsrat die aktuellen Beratungsmaterialien der Kanzlei Haubner und 
Schank gesammelt zugänglich gemacht. Die einzelnen PDFs zu den Themen "Anhörung im 
Asylverfahren", "Arbeitserlaubnis und Ausbildung", "Konversion zum Christentum", 
"Krankheiten im Asylverfahren", "Leistungskürzungen AsylbLG", "Negative Asylbescheide & 
Aufenthaltssicherung", "Neuerungen Familiennachzug", "Strafverfahren - Auswirkungen auf 
Asyl und Aufenthalt", "Gebührenbescheide für Unterkunftskosten (Tipps und 
Handlungsvorschläge)" können unter obigem Link eingesehen und heruntergeladen werden.  
Für Unterstützung und telefonische Anfragen in konkreten Fällen steht die Kanzlei für Fälle 
aus unserer Region jedoch leider nicht zur Verfügung.  
 
4. Gesellschaftsspiel "Leben in Deutschland - spielend integrieren"  
Angelehnt an bekannte Fragespielformate wie Trivial Pursuit entwickelten acht 
Ehrenamtliche gemeinsam mit vielen Geflüchteten das Integrationsspiel "Leben in 
Deutschland - spielend integrieren". Das Spiel bietet die Möglichkeit, sich spielerisch 
Grundkenntnisse über Deutschland in unterschiedlichen Themengebieten - wie 
beispielsweise Demokratie, Geografie, Kunst, Kultur, Umgangsformen, Hilfestellungen im 
Alltag, Land und Leute - anzueignen. Aktuell gibt es das Spiel auf Deutsch und Arabisch, 
weitere Sprachen sind in Planung. Unter https://www.lid-integration.de/ oder 
https://www.facebook.com/Integrationshilfe-LiD-969412706506496/ können Sie sich bei 
Interesse noch näher über das Spiel informieren. Bestellen können Sie es unter kontakt@lid-
integration.de Das Spiel kostet 39,90 Euro, oder 49,90 Euro, wenn Sie 10 Euro spenden 
wollen für Personen, die sich das Spiel selbst nicht leisten könnten. Der Versand kostet bei 
ein bis zwei Spielen 9 Euro. Die ehrenamtliche Initiative hat die Produktionskosten für die 
erste Auflage über Spenden finanziert und will die Einnahmen aus dem Verkauf der Spiele 
nutzen, um das Spiel in weitere Sprachen zu übersetzen und produzieren zu können.  

fluechtlingshilfe-unterfranken@malteser.org
fluechtlingshilfe-unterfranken@malteser.org
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kontakt@lid-integration.de
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Eine wackelige Sache, dieses Fahrrad… Und dann noch die ganzen Verkehrsregeln, die es beim 


Fahrradfahren zu beachten gilt! Aber wer Radfahren kann, ist in der Stadt mobil und 


unabhängig. 


Integrationslotse Franz wird deshalb einer Gruppe von Geflüchteten das Radfahren beibringen 


und ihnen die wichtigsten Verkehrsregeln mit auf den Weg geben. Wenn erwünscht, kann der 


Kurs mit einer gemeinsamen kleinen Radtour zum Eisessen beendet werden. 


Fahrräder werden vom Malteser Integrationsdienst leihweise zur Verfügung gestellt. Die 


Teilnehmer, die den Kurs regelmäßig besuchen und erfolgreich abschließen, können ihr 


Fahrrad anschließend behalten. 


Wann:              Ab 8. August 2017, 18 – 20 Uhr, die weiteren Termine 


werden innerhalb der Gruppe besprochen 


Wo:            Malteser Innenhof (Mainaustraße 45, Würzburg Zellerau 


hinter dem Hauptgebäude) 


Wer:  Geflüchtete Männer und Frauen, die gerne Fahrradfahren 


lernen möchten.  Es braucht keinerlei Vorkenntnisse! 


Gerne dürfen Sie diese Einladung an mögliche interessierte Teilnehmer/innen weiterreichen. 


Da die Plätze begrenzt sind, bitten wir um verbindliche Anmeldung per Mail an 


fluechtlingshilfe-unterfranken@malteser.org. 


Kurs für Geflüchtete 


Richtig Radfahren! 



mailto:fluechtlingshilfe-unterfranken@malteser.org
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Ohne Kenntnisse am Computer und mit den gängigen Programmen ist es heute schwierig, einen 


Job oder eine Wohnung zu finden, Themen zu recherchieren oder in Kontakt zu bleiben. Unser 


Integrationslotse Daniel bietet deshalb im September einen achtteiligen Computerkurs für 


Geflüchtete an, in denen die Grundlagen von Microsoft Office (Word und Excel) vermittelt 


werden. 


Jeder Teilnehmer bekommt am Ende ein Teilnahmezertifikat und alle erstellten Dateien auf einem 


USB-Stick.  


Termine:   8 x, jeweils dienstags und donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr: 


 5. September, 7. September 


 12. September, 14. September 


 19. September, 21. September 


 26. September, 28. September 


Wo:  Kursraum 3 der Malteser (Mainaustraße 45a, 97082 Würzburg-


Zellerau, Eingang im hinteren Hof)  


Voraussetzungen:  Deutschkenntnisse (Level A1) 


Da die Plätze begrenzt sind, bitten wir um verbindliche Anmeldung bis spätestens 27. August 


2017 mit Angabe von Name, Handynummer und den individuellen Deutsch- und 


Computerkenntnissen an fluechtlingshilfe-unterfranken@malteser.org . 


Fit am Computer 


PC-Kurs für Geflüchtete 



mailto:fluechtlingshilfe-unterfranken@malteser.org
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5. CINEMANYA-Filmkoffer für geflüchtete Kinder und Jugendliche  
Die CINEMANYA-Filmkoffer sind jeweils eine Sammlung von Filmen mit arabischen, 
persischen (Dari) Untertitel- und Sprachversionen, zwei nonverbalen Kurzfilmprogrammen 
und einem Filmhandbuch mit Informationen zu den Filmen. Wenn Sie selbst eine 
Filmvorführung organisieren wollen, können Sie sich an die Kofferpaten 
(http://www.bjf.info/projekte/cinemanya, oder in Franken direkt an klaus@elnet.de, Franz 
Klaus, Forchheim) wenden. Weiterführende Informationen zu den Filmkoffern und wie Sie 
selbst KofferpatIn werden könnten finden Sie auch unter obigem Link oder im angehängten 
PDF (CINEMANYA_Flyer).  

  
 

6. Handbookgermany.de - Informationsportal für und mit Geflüchteten  
https://handbookgermany.de/de.html ist ein zentrales Informationsportal für und mit 
Geflüchteten vom Journalistennetzwerk "Neue deutsche Medienmacher". Der neue 
Onlineknotenpunkt soll Angebote für Flüchtlinge und Neuzugewanderte bündeln und ihnen 
den schnellen Zugriff auf für sie relevante und verlässliche Informationen ermöglichen. Das 
Angebot ist auf Smartphonenutzung ausgelegt, informiert zu Themen wie Arbeit, Bildung, 
Leben und Wohnen in Deutschland und wird laufend erweitert.  
 
7. Wahlprüfsteine des Würzburger Flüchtlingsrates zur Bundestagswahl 2017  
Der Würzburger Flüchtlingsrat hat anlässlich der Bundestagswahl Ende September aktuell 
10 Wahlprüfsteine zur Asyl- und Integrationspolitik veröffentlicht. Mit den Wahlprüfsteinen 
greifen Sie zehn Themen auf, die im Rahmen der Asyl- und Integrationsdebatten auch von 
Politikern häufig aufgegriffen werden. Hier stellt der Flüchtlingsrat jeweils Fragen zur 
konkreten Haltung. Sofern diese von Politikern beantwortet wurden, stellt der Flüchtlingsrat 
diese Antworten auch unter https://www.wuerzburger-fluechtlingsrat.de/44 online. Die 
Wahlprüfsteine finden Sie auch im angehängten PDF (WüFR - Wahlprüfsteine 2017) 
verbunden mit der Einladung des Würzburger Flüchtlingsrates, diese Fragen gerne auch 
selbst zu stellen, wenn Sie bei (Wahlkampf-)Veranstaltungen Kontakt zu Politikern haben.  

  
 

Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr 
großartiges Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann    Sandra Hahn 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118 
Mobil 0172 7926928 
Fax 0931 38659-199  
t.goldmann@caritas-wuerzburg.org 
www.caritas-wuerzburg.org 

 

http://www.bjf.info/projekte/cinemanya
klaus@elnet.de
https://handbookgermany.de/de.html
https://www.wuerzburger-fluechtlingsrat.de/44
t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
http://www.caritas-wuerzburg.org/
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CINEMANYA
FILMKOFFER  
FÜR GEFLÜCHTETE KINDER  
UND JUGENDLICHE


Filme können ein Weg sein, den Zugang  
zu einer neuen Umgebung und Sprache  
zu erleichtern. Mit dem CINEMANYA-Film-
koffer stellt das Goethe-Institut deutsch-
sprachige Filmproduktionen für die medien- 
pädagogische Arbeit mit geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. 


Insgesamt 40 dieser Filmkoffer wurden  
in ganz Deutschland an Mitglieder und 
Partner des Bundesverbands Jugend und 
Film e. V. (BJF) sowie an Projektpartner 
seit Dezember 2015 verteilt. Diese medien- 
pädagogisch und traumatherapeutisch 
geschulten „Kofferpatinnen und Kofferpa-
ten“ engagieren sich für die Nutzung und 
Verbreitung der Filme. Jeder CINEMANYA- 
Filmkoffer enthält 20 Spielfilme mit 
arabischen, persischen (Dari) und deut-
schen Untertitel- und Sprachversionen,


zwei nonverbale Kurzfilmprogramme  
sowie ein Filmhandbuch mit Informationen 
zu den Filmen und Hinweisen, wie diese in 
Vorführungen mit geflüchteten Kindern und 
Jugendlichen eingesetzt werden können. 
Die Filme sind mit dem Recht zur nichtge-
werblichen, öffentlichen Vorführung 
ausgestattet. 


WIE KANN ICH DIE  
CINEMANYA-FILME NUTZEN?
Willkommensinitiativen, Kulturzentren, 
Einrichtungen für Geflüchtete, Schulen, 
Jugendhäuser oder Ehrenamtliche, die  
für geflüchtete Kinder und Jugendliche 
Filmvorführungen organisieren wollen, 
können sich an die nächstgelegenen 
Kofferpatinnen und Kofferpaten wenden. 
Die CINEMANYA-Filme stehen ihnen 
kostenlos zur Verfügung. 


Um geflüchteten Kindern und Jugendlichen 
den Umgang mit einer neuen Umgebung 
und einer anderen Sprache zu erleichtern, 
ist es wichtig, dass die Filmvorführungen 
medienpädagogisch begleitet werden, in 


CINEMANYA
Filmkoffer für geflüchtete Kinder und Jugendliche







einem geschützten Rahmen stattfinden  
und persönliche Begegnungen ermöglichen.  
Das Goethe-Institut schult in regelmäßig 
stattfindenden Seminaren alle Kofferpatin-
nen und Kofferpaten, sodass sie Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Fluchthinter-
grund spielerisch an die CINEMANYA-Filme 
heranführen können. 
 
WIE KANN ICH KOFFER- 
PATIN ODER KOFFERPATE 
WERDEN?
Wer Interesse hat, die ehrenamtliche 
Patenschaft für einen CINEMANYA-Film- 
koffer zu übernehmen und diesen  


regional für mindestens drei Monate zu 
betreuen, kann sich an den Bundesverband 
Jugend und Film e. V. wenden.


Weitere Informationen:
Projektdetails, ein Verzeichnis der 
CINEMANYA-Filme, die Kontakte zu den 
Kofferpatinnen und Kofferpaten sowie 
weitere Informationen finden Sie hier
www.goethe.de/cinemanya
www.bjf.info/projekte/cinemanya


Fotos: Bernhard Ludewig (Titel, links), 
Maren Willkomm (unten)







Bundesverband
Jugend und Film e. V.
Reinhold T. Schöffel
Fahrgasse 89
60311 Frankfurt am Main
T +49 (0) 69 631 27 23
mail@bjf.info
www.bjf.info


Goethe-Institut e. V.
Veronika Mendler
Dachauer Straße 122
80637 München
T +49 (0) 89 159 21-0
filmkoffer@goethe.de
www.goethe.de/cinemanya


Internationales Filmfestival


In Zusammenarbeit mit: Mit freundlicher Unterstützung:


Gemeinsame Spieleaktion nach dem Film 
Foto: Tobias Geisler
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Zur Bundestagswahl 2017 


 
 
 


WAHLPRÜFSTEINE  
DES WÜRZBURGER FLÜCHTLINGSRATS 
ZUR ASYL- UND INTEGRATIONSPOLITIK 
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Wahlprüfstein 1: Integration 
 
Aufnahme und Integration von Geflüchteten ist eine Querschnittsaufgabe, bei der Gesetz-
geber, Institutionen und Behörden miteinander und mit der Zivilgesellschaft eng zusam-
menarbeiten müssen. Dazu braucht es gebündelte und ressortübergreifende Kompetenzen 
und Kooperationen. 
 
Schlüsselrolle der Frauen bei der Integration: In vielen Kulturen der Herkunftsländer von 
Geflüchteten sind es vor allem die Mütter, die Kinder erziehen und somit eine tragende Rol-
le bei der kulturellen und sozialen Integration einnehmen. Dieses gesellschaftliche Potenzial 
wird noch zu wenig wahrgenommen und gefördert. 
 
Zur Teilhabe und zum Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft gehört auch die Mög-
lichkeit, sich politisch einzubringen, mitgestalten und mit entscheiden zu dürfen.  
 
 
Unsere Fragen an Sie:  
 
1.1. Setzen Sie sich dafür ein, ein eigenständiges Ressort mit einem zuständigen Ministerium 
für Migration und Integration auf Bundesebene einzurichten, um so – in Zusammenarbeit 
mit Migranten- und Wohlfahrtsverbänden, NGOs und der Zivilgesellschaft – den Erforder-
nissen einer diversen Gesellschaft gerecht zu werden? 
 
1.2. Setzen Sie sich ein für die Konzeption und Finanzierung vielfältiger Integrations- und 
Unterstützungsangebote für Frauen, sowohl in ihrer Rolle als Mütter als auch in ihrer Qualifi-
zierung und beruflichen Entwicklung? 
   
1.3. Treten Sie zudem dafür ein, dass umgehend Bundesmittel dafür bereitgestellt werden, 
die Kapazitäten für den Schutz von Frauen und Kindern bundesweit deutlich zu erhöhen und 
Frauenhäuser mit ihrer sozialpädagogischen Arbeit verlässlich zu finanzieren? 
 
1.4. Setzen Sie sich dafür ein, Menschen unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder 
ihrem Status in Deutschland grundsätzlich die Möglichkeit zu eröffnen, sich an demokrati-
schen Prozessen zu beteiligen, indem sie unter anderem auch das aktive und passive Wahl-
recht erhalten? 
 
 
 


Wahlprüfstein 2: Asylverfahren 
 
Die Qualität der Asylverfahren muss Vorrang vor Quantität und Schnelligkeit haben. Den-
noch sollten sog. Altfälle zügig entschieden werden und bestimmte Länder dürfen nicht 
länger zurückgestellt werden.  
 
Die Anhörung beim BAMF ist von zentraler Bedeutung für das Asylverfahren. Anhörung und 
Entscheidung über den Asylantrag obliegen häufig verschiedenen Personen. Grundlage für 
die Entscheidung über das Schicksal eines/einer Geflüchteten ist das Anhörungsprotokoll.  
 
Für die Genauigkeit der Anhörung ist eine qualifizierte Übersetzung von zentraler Bedeu-
tung. Sprachmittler*innen unterliegen jedoch keinen Qualifikationsrichtlinien.  
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Wer bei der Anhörung seine Fluchtgeschichte und Verfolgungssituation nicht schlüssig vor-
tragen und erläutern kann, wird als unglaubwürdig abgewiesen. Über seine Rechte bei der 
Anhörung wird der Geflüchtete nur unzureichend aufgeklärt.  
 
Die sinkenden Schutzqualitäten und -quoten widersprechen der Sicherheitslage in den be-
troffenen Krisenländern, vor allem in Afghanistan und im Irak, aber auch in Syrien. In Folge 
der sinkenden Qualität der Entscheidungen müssen sich Verwaltungsgerichte anschließend 
mit zehntausenden Klagen gegen fehlerhafte Bescheide des BAMF auseinandersetzen.  
 
Die gegenwärtige Einschätzung der Sicherheitslage in Afghanistan nach dem aktuellen Be-
richt des UNHCR zeigt, dass sich die Situation dort nicht verbessert, sondern eher noch ver-
schärft hat und somit auch innerstaatliche Fluchtmöglichkeiten nicht zumutbar sind. 
 
 
Unsere Fragen an Sie:  
 
2.1. Wie können rechtsstaatliche, sorgfältig geprüfte und faire Asylverfahren garantiert wer-
den, die der individuellen Situation Schutzsuchender und der tatsächlichen Gefahrenlage in 
ihren Heimatländern, besonders in Afghanistan, Rechnung tragen? 
 
2.2. Setzen Sie sich ein für eine deutliche personelle Aufstockung im BAMF mit umfassend 
ausgebildeten und ständig weitergebildeten Fachleuten und auch dafür, dass Anhö-
rer*innen, die den Asylsuchenden kennen, jeweils auch die Entscheidung über den Asylan-
trag treffen? 
 
2.3. Treten Sie dafür ein, dass die Qualität der Dolmetscher*innen bei der Anhörung stren-
gen Kriterien unterliegt und ständig überwacht wird? 
 
2.4. Setzen Sie sich dafür ein, dass alle Asylbewerber durch qualifizierte und unabhängige 
Personen auf die Anhörung vorbereitet werden und diese Vorbereitung Gegenstand des 
regulären Asylverfahrens wird? 
 
2.5. Setzen Sie sich dafür ein, dass künftig die tatsächliche, von zuverlässigen Quellen wie 
UNHCR oder Amnesty International dokumentierte Sicherheitslage eines Landes bei der 
Entscheidung über einen Asylantrag maßgebliche Berücksichtigung findet und setzen Sie 
sich für eine Anerkennung der tatsächlichen Sicherheitslage in Afghanistan bei der Ent-
scheidungspraxis und damit verbunden für ein Ende der Abschiebungen nach Afghanistan 
ein? 
 
 
 


Wahlprüfstein 3: Familiennachzug und Familienzusammenführung 
 
Der im Grundgesetz und im internationalen Recht verankerte besondere Schutz der Familie 
wird durch die derzeitige Aussetzung des Familiennachzugs bei subsidiärem Schutz missach-
tet. Dies betrifft in großer Zahl auch syrische Geflüchtete. 
 
Andererseits warten zahlreiche bereits nachzugsberechtigte Familienangehörige meist viele 
Monate unter schwersten Lebensbedingungen in Drittländern wie Libanon, Türkei und Grie-
chenland oder in ihren Herkunftsländern auf die Erteilung von Visa durch deutsche Behör-
den. 
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Vorgesehen ist eine gemeinsame Prüfung des Asylverfahrens von Eltern und ihren minder-
jährigen Kindern in einem Land und ggf. die damit verbundene Familienzusammenführung. 
Doch auch hier warten Familienangehörige oft viele Monate auf eine tatsächliche Zusam-
menführung. 
 
 
Unsere Fragen an Sie: 
 
3.1. Setzen Sie sich dafür ein, dass die bis zum 16. März 2018 vorgesehene Aussetzung des 
Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte umgehend beendet bzw. nicht darüber 
hinaus verlängert wird? 
 
3.2. Setzen Sie sich dafür ein, dass der Schutz der Familie und das Recht auf Familieneinheit 
entsprechend ihrer Bedeutung in der Europäischen Menschenrechtskonvention (Art. 14 in 
Verbindung mit Art. 8 EMRK) und dem Grundgesetz (Art. 6) ausgestaltet und vollzogen 
wird? 
 
3.3. Setzen Sie sich für eine beschleunigte Visaerteilung bei nachzugsberechtigten Familien-
angehörigen im Ausland ein? 
 
3.4. Setzen Sie sich für eine umgehende Beschleunigung behördlicher Abläufe ein, die eine 
Familienzusammenführung und Bündelung der Asylverfahren in einem Land gewährleisten? 
 
 
 
Wahlprüfstein 4: Relocation und Resettlement 
 
2015 wurden in der Europäischen Union mehrere solidarische Umsiedlungsprogramme für 
Asylsuchende beschlossen. Diese Relocationprogramme sehen vor, schutzbedürftige Perso-
nen von einem EU-Mitgliedsstaat in den anderen umzusiedeln, so dass einzelne EU-
Mitgliedsstaaten mit hoher Aufnahmequote (z.B. Griechenland und Italien) entlastet werden. 
Zum Stand vom 04.04.2017 wurden jedoch von den vorgesehenen 160.000 lediglich 16.148 
Personen umgesiedelt.  
 
Resettlement bezeichnet ein Programm des UNHCR, das dazu dient, besonders schutzbe-
dürftigen Flüchtlingen ein dauerhaftes Bleiberecht in einem anderen Land zu bieten. Diese 
werden dafür vom UNHCR ausgewählt und an die Aufnahmeländer vermittelt, so dass 
Flüchtlinge ihr Leben nicht auf der Flucht riskieren müssen. 
 
 
Unsere Fragen an Sie: 
 
4.1. Setzen Sie sich dafür ein, die Anzahl der Geflüchteten, die die Bundesrepublik im Rah-
men der bereits beschlossenen Relocationprogramme aus den EU-Erstaufnahmeländern 
Griechenland, Italien und Malta aufnimmt, deutlich zu erhöhen? Setzen Sie sich dafür ein, 
dass diese Umsiedlungen dann auch zeitnah und in entsprechendem Umfang umgesetzt 
werden? 
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4.2 Setzen Sie sich dafür ein, dass Deutschland für besonders verletzliche Geflüchtete aus 
den UNHCR-Flüchtlingslagern in Konfliktregionen, z.B. (unbegleitete) Kinder, Frauen und 
Kranke, deutlich mehr Resettlement-Plätze bereit stellt als bisher? 
  
 
 
Wahlprüfstein 5: Dublin-Verordnung 
 
Gemäß der Dublin-Verordnung ist derjenige EU-Staat für die Durchführung des Asylverfah-
rens zuständig, der als erster zulässt, dass ein Flüchtling auf seinem Territorium den europäi-
schen Boden betritt. Dies führt zu einer übermäßigen Belastung der Länder mit EU-
Außengrenzen. Gemäß dieser Verordnung wird versucht, weiterreisende Asylsuchende je-
weils in das EU-Land zurück zu überstellen, in dem sie zum ersten Mal registriert worden 
sind. Faktisch handelt es sich dabei um eine Praxis, die aufgrund der geringen Anzahl tat-
sächlicher Überstellungen in keinem Verhältnis zu diesem europaweit betriebenen immen-
sen Verwaltungsaufwand steht. 
 
 
Unsere Fragen an Sie: 
 
5.1 Wie ist Ihre Position dazu, den Flüchtlingsschutz weiterhin überwiegend oder ganz auf 
die Randstaaten der EU oder auf Staaten außerhalb der EU abzuwälzen? Wie wollen Sie sich 
– ungeachtet einer derzeit nicht absehbaren gesamteuropäischen Lösung – dafür einsetzen, 
dass die Bundesrepublik durch verstärkte solidarische Maßnahmen anderen EU-Ländern 
beispielhaft vorangeht? 
 
5.2. Setzen Sie sich für eine Abschaffung der Dublin-Verordnung zugunsten der Schaffung 
eines anderen Ausgleichssystems für die aufnehmenden Länder ein, welches eine solidari-
sche Verfahrenszuständigkeit gewährleistet und gleichzeitig das Wohl und die Interessen 
der Schutzsuchenden, vor allem der Minderjährigen, im Blick hat? 
 
 
 


Wahlprüfstein 6: Duale Ausbildung  
  
Geflüchtete sind als Auszubildende meistens sehr motiviert und im betrieblichen Teil der 
Ausbildung erfolgreich. Um hingegen die Berufsschule mit Erfolg durchlaufen zu können, 
benötigen sie häufig deutlich mehr individuelle Unterstützungsangebote und mitunter auch 
mehr Zeit. 
 
 
Unsere Fragen an Sie:  
 
6.1. Setzen Sie sich für entsprechende vom Bund initiierte und finanziell wie auch strukturell 
unterstützte Maßnahmen ein, um möglichst vielen geflüchteten Auszubildenden einen er-
folgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zu ermöglichen? 
 
6.2. Setzen Sie sich für eine Neubewertung des zusätzlichen Bildungsbedarfs bzw. für die 
Option einer langsameren, ggf. auf vier bis fünf Jahre erweiterbaren Ausbildung für Geflüch-
tete ein? 
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Wahlprüfstein 7: Verfestigung des Aufenthalts durch Arbeitsintegration 
  
Die geltende Rechtslage führt immer wieder dazu, dass Arbeitgeber gut integrierte, ge-
schätzte Mitarbeiter*innen verlieren, sobald diese als Asylbewerber abgelehnt werden. Für 
alle Betroffenen, auch für die ehrenamtlichen Unterstützer*innen, die sich hier engagieren, 
ist dies unbegreiflich und nicht hinnehmbar. Die Betriebe haben oft mit viel Einsatz einen 
motivierten Mitarbeiter aufgebaut, der gebraucht wird und für den sie oft keinen Ersatz fin-
den können. 
 
 
Unsere Fragen an Sie: 
 
7.1. Setzen Sie sich für Gesetzesänderungen im Asyl- und Ausländerrecht ein, die eine er-
folgreiche Arbeitsmarktintegration und selbstfinanzierte Lebenshaltung als Kriterien für eine 
Aufenthaltsverfestigung positiv berücksichtigen? 
 
7.2. Wie stehen Sie dazu, eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die Dauer des laufen-
den Beschäftigungsverhältnisses sowie für eine sechsmonatige Über-gangsphase zur weite-
ren Arbeitssuche selbst an abgelehnte, jedoch zum Zeitpunkt der Ablehnung in einem Ar-
beitsverhältnis befindliche Asylbewerber zu erteilen? 
 
7.3. Wie können Interessen von Arbeitgebern maßgeblich berücksichtigt werden und in die 
Entscheidungsfindungen einfließen?  
 
 
 
Wahlprüfstein 8: Duldung  
 
Mehr als 30.000 Menschen mit einer Duldung leben seit mehr als sechs Jahren in Deutsch-
land. Sie bemühen sich um eine Bleibeperspektive für sich und v.a. für ihre Kinder, die z.T. 
bereits hier geboren sind und das elterliche Heimatland überhaupt nicht kennen. 
 
 
Unsere Frage an Sie:  
 
Für welche Maßnahmen setzen Sie sich ein, damit für längere Zeit hier lebende Geduldete 
und ihre Familien die Perspektive eines legalen Aufenthaltes erhalten?  
 
 
 


Wahlprüfstein 9: Gesundheit für alle 
 
Es gehört zu den Grundpfeilern der Sozialpolitik, den in Deutschland lebenden Menschen 
ein Leben in Würde und körperlicher Unversehrtheit zu ermöglichen. Gesundheit ist ein 
Menschenrecht.  
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Dazu gehören medizinische Versorgung und frühzeitiger Zugang zu präventiven Gesund-
heitsmaßnahmen (z.B. Impfung). Dies muss auch für „Menschen ohne Papiere“ gelten, denn 
diese schutzbedürftige Gruppe nimmt medizinische Hilfsangebote oftmals aus Angst vor 
Ausweisung und Abschiebung nicht wahr oder hat gar keinen Zugang zu ihnen. 
 
 
Unsere Frage an Sie:  
Setzen Sie sich dafür ein, dass im gesamten Bundesgebiet und vom Bund finanziert „Men-
schen ohne Papiere“ sowie Menschen, die nur einen beschränkten Zugang zu Gesundheits-
leistungen haben, meldeunabhängig der Zugang zu öffentlicher Gesundheitsfürsorge und 
zu medizinischer Notfallversorgung ermöglicht wird? 
 
 
 


Wahlprüfstein 10: Bildung und Wohnen 
 
Kinder mit Migrationshintergrund bleiben oft auch in der Schule unter sich und haben – un-
abhängig von ihrer Begabung – noch immer deutlich schlechtere Chancen auf eine höhere 
Schulbildung und Qualifikation, die ihnen eine bessere Teilhabe an unserer Gesellschaft 
ermöglichen würden.  
 
Menschen mit Migrationshintergrund und insgesamt Menschen mit geringem Einkommen 
haben oft kaum Chancen auf dem Wohnungsmarkt und werden in die Peripherie unserer 
Gesellschaft abgedrängt. 
 
 
Unsere Frage an Sie: 
 
Welche konkreten Schritte wollen Sie anstoßen oder beschleunigen, um in Schule, Bildung 
und Wohnungsbau nicht nur für Geflüchtete und andere Migrant*innen, sondern insgesamt 
für Menschen mit geringerem Einkommen und besonderen Bedarfen vermehrt in (teilhabe-) 
fördernde Maßnahmen zu investieren und kommunalen sowie genossenschaftlichen Woh-
nungsbau zu stärken?  
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